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Geschätzte Betriebsleiter, liebe Praxisfamilie,
Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie in diesem Schuljahr einer Schülerin/einem Schüler auf Ihrem Betrieb die Möglichkeit für die Absolvierung des lehrplanmäßig vorgeschriebenen Pflichtpraktikums geben. Mit der Aufnahme einer Praktikantin/eines Praktikanten müssen Sie auch einigen organisatorischen Aufgaben nachgehen:
1. Anmeldung bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK): 
Sie müssen die Praktikantin/den Praktikanten VOR Praxisbeginn bei der ÖGK unbedingt anmelden. Pflichtpraktikanten können als „geringfügig-beschäftigte Dienstnehmer“ bei der ÖGK unfallversichert werden. Der Betrag muss an die ÖGK abgeliefert werden. 
Die Krankenversicherung läuft nach wie vor bei den Erziehungsberechtigten weiter. 
Die Anmeldung kann nur noch online über www.elda.at durchgeführt werden. Eine Anmeldung in Papierform ist seitens der Sozialversicherung nicht mehr gestattet. Es besteht die Möglichkeit, sich in dieser Angelegenheit an einen Steuerberater zu wenden. 
1. Abmeldung bei der ÖGK: 
Sie müssen die Praktikantin/den Praktikanten bei der ÖGK nach Beendigung des Praktikums wieder abmelden. 
1. Betriebliche Vorsorgekasse: 
Sie müssen die Praktikantin/den Praktikanten, die/der eine Dienstnehmereigenschaft hat, bei einer Betrieblichen Vorsorgekasse anmelden, wenn das Praktikum länger als 
1 Monat dauert. Der Vorsorgeanteil ist vom Dienstgeber zu leisten (nähere Informationen erhalten Sie bei der ÖGK). 
1. Praktikantenentschädigung: 
· Land- und Fortwirtschaft
Die Höhe der Praktikantenentschädigung inkludiert Unterkunft und Verpflegung. Im Land- und forstwirtschaftlichen Praktikum wird kein Dienstverhältnis begründet, die Höhe der Praktikumsentschädigung erfolgt laut Landarbeiter-Kollektivvertrag.
· in anderen Bereichen
Wegen der unterschiedlichsten Regelungen für die einzelnen Bereiche bitten wir Sie, sich mit der für Ihren Betrieb zuständigen Stelle in Verbindung zu setzen.



1. Geringfügigkeitsgrenze: 
Bis zu einer Praktikantenentschädigung von € 551,10 (Geringfügigkeitsgrenze 2026) unterliegt die Praktikantin/der Praktikant keiner Vollversicherungspflicht. Das heißt, dass Sie für die Praktikantenentschädigungen bis zu einer Höhe der Geringfügigkeitsgrenze lediglich den Unfallversicherungsbeitrag im Ausmaß von 1,3 % der Entlohnung an die ÖGK entrichten müssen. Sofern das Entgelt unter der Geringfügigkeitsgrenze liegt, ist kein Pensionsversicherungsbeitrag zu leisten und es entsteht kein pensionsrechtlicher Anspruch. Die Praktikantin/der Praktikant ist im Regelfall über die Erziehungsberechtigten krankenversichert. Bis zu dieser Geringfügigkeitsgrenze entstehen für Sie keine weiteren Lohnnebenkosten! 
Wichtiger Hinweis: 
Sollte sich Ihr Betrieb außerhalb von Tirol befinden so bitten wir Sie, dass Sie sich bei der zuständigen Landwirtschaftskammer bzw. ÖGK hinsichtlich der versicherungs- und besoldungsrechtlichen Situationen erkundigen. 
Dies gilt auch für den Fall eines Auslandspraktikums. 
1. Beitrag für die Privathaftpflichtversicherung 
Die Schule hat für ihre Schülerinnen/Schüler eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, die auch die Zeit der Fremdpraxis einschließt. Dies gilt nur in EU-Ländern für Zugfahrzeuge und deren Anhängegeräte (siehe Anlage)
1. Abschluss einer Fremdpraktikumsvereinbarung:
Mit der Praktikantin/dem Praktikanten bzw. dem Erziehungsberechtigten ist eine schriftliche Vereinbarung über die Dauer, das allfällige Entgelt, etc. abzuschließen. Diese Vereinbarung ist vollständig ausgefüllt der Schule zu übermitteln und im Praxistagebuch abzulegen. 
1. Fremdpraktikumsbestätigung:
Diese Bestätigung ist nach Beendigung des Praktikums vollständig ausgefüllt in der Mappe abzulegen und samt Mappe spätestens zwei Wochen nach Unterrichtsbeginn dem/der zuständigen Lehrer*in auszuhändigen.
1. Allgemeines: 
Praktikantinnen/Praktikanten sind Schülerinnen/Schüler, die eine im Rahmen des Lehrplanes vorgeschriebene oder übliche praktische Tätigkeit in einem Betrieb nachweisen müssen. Diese praktische Tätigkeit dient der Ergänzung der schulischen Ausbildung. Im Vordergrund der Tätigkeit steht also der Lernzweck. Da die Praktikantin/der Praktikant in keinem Dienstverhältnis steht, ist diese auch nicht an feste Dienststunden gebunden. Die Praktikantin/der Praktikant hat sich aber an die Ausbildungsanleitungen der Betriebsleitung zu halten, die Hausordnung zu respektieren, den Mitmenschen höflich und anständig zu begegnen, mit den Tieren sorgsam umzugehen und auf die Einrichtungen sowie den Maschinen und Geräten zu achten. 
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